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Verordnung 
über die Einführung der Sommerzeit

vom 6. Februar 1981

§ 1

(1) Für die DDR wird 1981 eine Sommerzeit eingeführt.

(2) Die Sommerzeit für das Jahr 1981 beginnt am 29. März 
1981 um 2.00 Uhr der geltenden Normalzeit. Dementsprechend 
sind die Uhren zu diesem Zeitpunkt um eine Stunde vorzu
stellen.

(3) Die Sommerzeit endet am 27. September 1981 um 
3.00 Uhr. Dementsprechend sind die Uhren zu diesem Zeit
punkt um eine Stunde zurückzustellen.

§2

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 31. Januar 1980 
über die Einführung der Sommerzeit (GBl. I Nr. 6 S. 45) außer 
Kraft.

Berlin, den 6. Februar 1981

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t о p h 
Vorsitzender


